
 

 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
 1. die Namen (Vor- und Familiennamen, einschließlich allfälliger 

akademischer Grade), 
 2. bis 9. 

 1. die Namen (Vor- und Familien-/Nachnamen, einschließlich allfälliger 
akademischer Grade), 

 2. bis 9. 
(6) Der Schüler bzw. Studierende hat die Sozialversicherungsnummer dem 

Leiter der Bildungseinrichtung bekannt zu geben. Sofern eine österreichische 
Sozialversicherungsnummer nicht besteht, hat die Bildungseinrichtung der 
Bundesanstalt „Statistik Österreich“ Familien- und Vornamen, Geschlecht, 
Geburtsdatum und Anschrift am Heimatort zwecks Zuweisung eines 
Ersatzkennzeichens im automationsunterstützten Datenverkehr bekannt zu geben; 
liegt der Heimatort im Ausland und besteht ein Wohnsitz im Inland, so ist 
letzterer zu verwenden. Geben solche Schüler oder Studierende später der 
Bildungseinrichtung eine Sozialversicherungsnummer bekannt, so ist bei deren 
erstmaliger Übermittlung an die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ die 
Ersatzkennzeichnung zusätzlich anzugeben. Der Empfänger hat alle Datensätze 
dieser Person auf die Sozialversicherungsnummer zusammenzuführen und 
entsprechend zu speichern. 

(6) Der Schüler bzw. Studierende hat die Sozialversicherungsnummer dem 
Leiter der Bildungseinrichtung bekannt zu geben. Sofern eine österreichische 
Sozialversicherungsnummer nicht besteht, hat die Bildungseinrichtung der 
Bundesanstalt „Statistik Österreich“ Familien-/Nachnamen und Vornamen, 
Geschlecht, Geburtsdatum und Anschrift am Heimatort zwecks Zuweisung eines 
Ersatzkennzeichens im automationsunterstützten Datenverkehr bekannt zu geben; 
liegt der Heimatort im Ausland und besteht ein Wohnsitz im Inland, so ist 
letzterer zu verwenden. Geben solche Schüler oder Studierende später der 
Bildungseinrichtung eine Sozialversicherungsnummer bekannt, so ist bei deren 
erstmaliger Übermittlung an die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ die 
Ersatzkennzeichnung zusätzlich anzugeben. Der Empfänger hat alle Datensätze 
dieser Person auf die Sozialversicherungsnummer zusammenzuführen und 
entsprechend zu speichern. 

(7) … (7) … 
§ 7. (1) bis (3) … 
(4) Für den Bereich der Universitäten und der Universität für Weiterbildung 

Krems ist neben der Gesamtevidenz der Studierenden die Führung eines 
Datenverbundes der Universitäten zulässig, soweit dies zur Vollziehung 
universitätsübergreifend wahrzunehmender studienrechtlicher oder 
studienförderungsrechtlicher Vorschriften erforderlich ist. Die Einrichtung eines 
Datenverbundes der Universitäten darf erst nach näherer Regelung durch 
Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, in der auf § 8 
Abs. 2 Bedacht zu nehmen ist, vorgenommen werden. 

§ 7. (1) bis (3) … 
(4) Für den Bereich der Universitäten und der Universität für Weiterbildung 

Krems sowie für den Bereich der öffentlichen Pädagogischen Hochschulen und 
der anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen und Studiengänge ist 
jeweils neben der Gesamtevidenz der Studierenden die Führung eines 
Datenverbundes der Universitäten und eines Datenverbundes der Pädagogischen 
Hochschulen zulässig, soweit dies zur Vollziehung universitäts- bzw. 
hochschulübergreifend wahrzunehmender studienrechtlicher oder 
studienförderungsrechtlicher Vorschriften erforderlich ist. Die Einrichtung eines 
Datenverbundes der Universitäten darf erst nach näherer Regelung durch 
Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, die 
Einrichtung eines Datenverbundes der Pädagogischen Hochschulen darf erst nach 
näherer Regelung durch Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst 
und Kultur vorgenommen werden. Diese Verordnungen haben auf § 8 Abs. 2 



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bedacht zu nehmen. 

§ 12. (1) bis (6) … § 12. (1) bis (6) … 
 (7) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 treten wie folgt in Kraft: 
 1. § 3 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 sowie § 7 Abs. 4 treten mit Ablauf des Tages 

der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft, 
 2. Anlage 1 Z 2, Z 3, Z 4, Z 5 lit. a, d, e und f sowie Z 7 treten mit 

1. September 2010 in Kraft und finden an den einzelnen in den 
Anwendungsbereich des Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige 
(SchUG-B), BGBl. I Nr. 33/1997, fallenden Schulen nach Maßgabe einer 
Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur ab 
dem Schuljahr 2010/11 oder ab dem Schuljahr 2011/12 Anwendung. 

Anlage 1 

zu § 3 Abs. 2 Z 7 

Anlage 1 

zu § 3 Abs. 2 Z 7 
 1. … 
 2. die Schulstufe; 
 3. die Klasse bzw. den Jahrgang; 

 1. … 
 2. die Schulstufe ausgenommen an Schulen nach dem 

Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997; 
 3. die Klasse bzw. den Jahrgang ausgenommen an Schulen nach dem 

Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997; 
 4. die Unterrichtsorganisation (ganzjährig, semesterweise, lehrgangsmäßig, 

saisonmäßig); 
 4. die Unterrichtsorganisation (ganzjährig, semesterweise, lehrgangsmäßig, 

saisonmäßig modular); 
 5. den Schulerfolg in folgender Differenzierung: 
 a) Berechtigung bzw. Nichtberechtigung zum Aufsteigen (§ 25 des 

Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, § 26 des 
Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997), 

 5. den Schulerfolg in folgender Differenzierung: 
 a) Berechtigung bzw. Nichtberechtigung zum Aufsteigen (§ 25 des 

Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986), 

 b) bis c) …  b) bis c) … 
 d) Anzahl der angetretenen und bestandenen Kolloquien (§ 23 des 

Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997), 
 

 e) Anzahl der „Nicht genügend“ in Pflichtgegenständen (nach allfälligen 
Nachtrags-, Wiederholungs- und Jahresprüfungen sowie Kolloquien), 

 e) Anzahl der „Nicht genügend“ in Pflichtgegenständen (nach allfälligen 
Nachtrags-, Wiederholungs- und Jahresprüfungen), 

 f) Wiederholen von Schulstufen bzw. von Semestern und 
Pflichtgegenständen unter Angabe der Wiederholungsberechtigung 

 f) Wiederholen von Schulstufen bzw. von Semestern und 
Pflichtgegenständen unter Angabe der Wiederholungsberechtigung 



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(§ 27 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, § 28 des 
Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997), 

(§ 27 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986), 

 g) …  g) … 
 6. …  6. … 
 7. die Verwendung einer Fremdsprache gemäß § 16 Abs. 3 des 

Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, als Unterrichtssprache 
(mit Bezeichnung der Fremdsprache); 

 7. die Verwendung einer Fremdsprache gemäß § 16 Abs. 3 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986 bzw. gemäß § 17 Abs. 3 
des Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997, als 
Unterrichtssprache (mit Bezeichnung der Fremdsprache); 

 


